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 Veröffentlicht am 15.12.2003

Norm

ASVG §338

KartG 1988 §35

Rechtssatz

Die Entscheidung darüber, ob bzw zu welchen Bedingungen die (auf Nachfragerseite) marktbeherrschenden

Sozialversicherungsträger Verträge mit Leistungserbringern schließen, ist unmittelbar "marktrelevant"; sie unterliegen

daher auch insofern der Mißbrauchsaufsicht des Kartellgerichts (hier: Kündigung eines Ambulatoriumsvertrages).
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